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Die Anbieter von Zeitwert-
konten leben in unruhigen 
Zeiten. Zum einen sorgt 
schon seit Monaten der Ent-
wurf des Flexi-II-Gesetzes für 
Aufregung, mit dem nicht nur 
der Insolvenzschutz dieser 
Konten erheblich ausgebaut, 

sondern auch eine Beitrags-
garantie und eine Begrenzung 
des Aktienanteils in der Kapi-
talanlage verfügt wird. Das al-
lein birgt schon genügend Är-
ger. Zum anderen folgte vor 
wenigen Wochen noch der 
Entwurf eines BMF-Schrei-
bens zu den Zeitwertkonten.

Dieses Schreiben enthält 
einen dicken Brocken. Das 
Bundesfinanzministerium will 
die steuerliche Anerkennung 
von Zeitwertkonten für Vor-
stände und Gesellschafter-
Geschäftsführer kippen. Da-
mit ginge eine Hängepartie zu 
Ende, in der die Finanzbran-
che eigentlich auf einen Sieg 
gehofft hatte. Doch nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung 
gelten bei Zeitwertkonten für 
Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer Besonderheiten. Das hat 
Christine Harder-Buschner 
aus dem Bundesfinanzminis-
terium Mitte Oktober noch 
einmal auf der Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft Zeit-
wertkonten in Köln bestätigt.

Die Vereinbarung eines 
Zeitwertkontos und die Ein-
stellung eines Guthabens auf 
diesem Konto führe beim be-
herrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer (GGF) einer 
GmbH nicht zur Verschie-
bung des Zufluss- und damit 
des Besteuerungszeitpunktes, 
sondern bereits bei der Dotie-

rung der Beträge zum Zufluss 
von steuerpflichtigem Ar-
beitslohn. Entsprechendes 
gelte, so Harder-Buschner, 
auch für Arbeitnehmer-Mehr-
heitsaktionäre sowie gesetz-
lich befristet bestellte Organe 
von Unternehmen. Mit Letz-

terem sind zum Beispiel die 
Mitglieder des Vorstandes ei-
ner Aktiengesellschaft ge-
meint.

Sebastian Uckermann, ge-
richtlich zugelassener Ren-
tenberater für die betrieb-
liche Altersversorgung und 
Geschäftsführer der Kenston 
Pension GmbH in Köln, em-

pört sich über diese neue 
Standortbestimmung für den 
Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer, die mit dem bisherigen 
Recht kollidiert: „Er kann ein 
Zeitwertkonto einrichten, 
weil er unter die Lohnsteuer-
Durchführungsverordnung 
fällt, er wird in diesem Punkt 
demnach als Arbeitnehmer 
behandelt. Arbeits- und so-
zialversicherungsrechtlich gilt 
er nicht als Arbeitnehmer, 
aber steuerrechtlich. Schließ-
lich hat er wie alle anderen 
abhängig Beschäftigten eben-
falls eine Lohnsteuerkarte. 

Warum sollen dann aber die 
Bedingungen für die Zeit-
wertkonten für ihn nicht zu-
treffen? Es geht nur um zu-
sätzliche Einnahmen für den 
Fiskus.“

Über die steuerliche Aner-
kennung der Zeitwertkonten 
für GGF wurde die Branche 
seit mehreren Jahren im Un-
gewissen gehalten. Ständig 
stand der Verdacht der ver-
deckten Gewinnausschüttung 
im Raum. Anfangs half noch 
eine Auskunft des zuständi-
gen Betriebsstätten-Finanz-
amtes weiter, um für diese 
Modelle Rechtssicherheit zu 
schaffen. Aber da das Bun-
desfinanzministerium lange 
Zeit eine klare Antwort schul-
dig blieb, ließen viele Finanz-
ämter solche Anfragen ein-
fach unbearbeitet liegen. Die 
Folge: Bei den Zeitwertkon-
ten für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer lief nicht mehr 
viel in der jüngeren Vergan-
genheit.

� Zu knappe Übergangsfrist

Nun ist die Katze aus dem 
Sack. Bleibt es bei dieser Re-
gelung, dann scheiden die 
GGF als Abnehmer von Zeit-
kontenmodellen aus. Diesen 
Schwenk der Finanzverwal-
tung kritisiert Uckermann 
heftig: „Es gab schon vor zwei 
oder drei Jahren von den 
 Finanzverwaltungen einiger 
Länder, zum Beispiel in Nord-
rhein-Westfalen und im Saar-
land, offizielle Schreiben, in 
denen die Zulässigkeit von 

Zeitwertkonten für Gesell-
schafter-Geschäftsführer be-
stätigt wurde. Zweifel bestan-
den bislang allenfalls wegen 
einer möglichen verdeckten 
Gewinnausschüttung. Das ist 
im Steuerrecht aber erst die 
zweite Prüfungsstufe. Zu-
nächst muss die Frage beant-
wortet werden, ob es sich um 
lohnsteuerpflichtiges Ein-
kommen handelt.“ Sebastian 
Uckermann, der auch Vorsit-
zender des Bundesverbandes 
der Rechtsberater für bAV 
und Zeitwertkonten ist, hat 
eine Erklärung für den Kurs-

wechsel. Damit gestehe der 
Fiskus ein, dass der Vorwurf 
der verdeckten Gewinnaus-
schüttung nicht aufrechter-
halten werden kann. „Wenn 
diese Konten einem Fremd-
vergleich standhalten, dann 
liegt keine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vor.“

Für bestehende Konten 
sieht das BMF-Schreiben ei-
ne Übergangsfrist vor. Nach 
dieser Regelung sind bei Zeit-
wertkonten für beherrschen-
de Gesellschafter-Geschäfts-
führer, die vor dem 1.10.2008 
eingerichtet und steuerlich 
anerkannt wurden, Zuführun-
gen bis zum 30.09.2008 aus 
Vertrauensschutzgründen erst 
bei der Auszahlung als Ar-
beitslohn zu versteuern.

„Diese Übergangsfrist ist 
viel zu knapp bemessen. Das 
hat mit Vertrauensschutz 
nicht mehr viel zu tun. Ein 
Geschäftsführer zum Beispiel 
eines metallverarbeitenden 
Betriebes erfährt von dem 
BMF-Schreiben im besten 
Fall im Februar 2009. Dann 
hat er aber schon einige Mo-
nate Zahlungen in das Konto 
geleistet, die zu versteuern 
sind. Die ersten Klagen im 
Anschluss an vorgenommene 
Steuerveranlagungen werden 
nicht lange auf sich warten 
lassen“, prophezeit Ucker-
mann.

Vorstände und Geschäfts-
führer benutzen nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung 
diese Konten vor allem als 
Steuerschlupfloch, das nun 
geschlossen werden soll. Da-
her erwähnte Harder-Busch-
ner auf der Tagung in Köln 
selbst im Zusammenhang mit 
der Übergangsregelung noch 
einmal den Vorbehalt der ver-
deckten Gewinnausschüttung. 
Der Fiskus wird sich also bei 
Betriebsprüfungen auch die 
Zuführungen vor dem 
1.10.2008 genau anschauen.

Aber vielleicht kommt es 
sogar noch viel schlimmer. 
Nach Beobachtungen von In-
sidern im politischen Ge-
schäft gibt es ernsthafte Über-
legungen, generell in Frage zu 
stellen, ob Gesellschafter-Ge-
schäftsführer Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Tätigkeit 
erzielen. Einige Politiker wür-
den das gern ändern. Wenn 
sie damit durchkommen, steht 
auch die Pensionszusage für 
GGF auf der Kippe.

Angesichts der geplanten 
Beerdigung der Zeitkonten 
für GGF erscheinen die wei-
teren Kernpunkte des BMF-
Schreibens schon mehr oder 
weniger harmlos. So soll künf-

tig eine Zuführung nur so lan-
ge möglich sein, wie der voll-
ständige Gebrauch des Gut-
habens für Zeiten vor dem 
Ruhestand möglich ist. Krite-
rien für eine solche Prognose 
sind der ungeminderte Ar-
beitslohnanspruch und der 
voraussichtliche Zeitraum der 
Freistellung, der sich nach den 
vertraglichen Vereinbarungen 
und der maximalen Regel-
altersgrenze ergibt.

� Steuerliche Klarstellung 
zur Kontenübertragung

Damit soll Versuchen ein 
Riegel vorgeschoben werden, 
über das Zeitkonto die gel-
tenden Grenzen für die Ent-

geltumwandlung in der be-
trieblichen Altersversorgung 
auszuhebeln. So ist eine Um-
wandlung in betriebliche Al-
tersversorgung grundsätzlich 
möglich, sofern diese Option 
von Anfang an in der Zeit-
kontenvereinbarung vorgese-
hen war und das angesammel-
te Kapital nicht durch eine 
Freistellung verbraucht wer-
den kann. Aber die meisten 

Anbieter von Kontenmodel-
len und auch viele Berater 
hatten stets dafür plädiert, 
diese Möglichkeit nicht zu 
strapazieren. Nun hat der Fis-
kus reagiert, allerdings mit ei-
ner Regelung, mit der die 
Branche wohl leben kann.

Auf einen weiteren Punkt 
des BMF-Schreibens sind die 
Kontenbetreiber schon vor-
bereitet: Zeitkontenvereinba-

rungen sollen zukünftig steu-
erlich nur noch dann zur Ver-
schiebung des Zuflusszeit-
punktes führen, wenn bei 
planmäßiger Inanspruchnah-
me der Freistellung mindes-
tens ein Rückfluss aller in das 
Konto eingestellten Beträge 
garantiert ist. Eine solche 
Werterhaltungsgarantie for-
dert auch das Flexi-II-Gesetz.

Da mit dem BMF-Schrei-
ben eine steuerliche Flankie-
rung dieses Gesetzes beab-
sichtigt ist, musste man mit ei-
ner Kopplung an die Wert-
erhaltungsgarantie rechnen. 
Auch dafür wird es eine Über-
gangsregelung geben. Steuer-
lich anerkannte Zeitwertkon-
ten, die keine Werterhaltungs-

garantie besitzen und vor dem 
1.1.2009 eingerichtet wurden, 
müssen bis zum 31.12.2009 
diese Garantie stellen. Ande-
renfalls sind alle Zuführun-
gen ab dem 1.1.2010 bereits 
mit Gutschrift auf dem Konto 
Zufluss von Arbeitslohn und 
müssen versteuert werden.

Mit der vorgesehenen Por-
tabilität hat das BMF keine 
Probleme, sofern das Konto 
zu einem neuen Arbeitgeber 
mitgenommen wird. Dieser 
tritt an die Stelle des alten Ar-
beitgebers und schultert im 
Zuge einer Schuldübernahme 
die Verpflichtungen aus dem 
vorherigen Vertrag. Einer 
ausdrücklichen Steuerfrei-
stellung bedarf es unter die-
sen Umständen nicht.

Anders verhält es sich bei 
der Übertragung des Wert-
guthabens auf die Rentenver-
sicherung. Eine solche Lö-
sung sieht das Flexi-II-Gesetz 
vor, wenn der neue Arbeitge-
ber nicht zur Übernahme be-
reit ist. Für diesen Fall muss 
die Portabilitätsregelung steu-
erlich ergänzt werden. Ge-
dacht ist an eine Klarstellung, 
dass es sich bei den Leistun-
gen der Rentenversicherung 
aus dem Wertguthaben um 
Einkünfte nach Paragraf 19 
Einkommensteuergesetz han-
delt, für die die Rentenversi-
cherung Lohnsteuer abführen 
muss.

� Klaus Morgenstern 

Entwertet für Geschäftsführer
Das Bundesfinanzministerium feilt an einer Regelung für Zeitwertkonten. Damit soll eine jahrelange Hängepartie beendet wird – allerdings nicht 
im Sinne der Finanzbranche und deren Kunden. Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer sieht die Finanzverwaltung in einer Sonderrolle. 
Bereits bei der Einzahlung auf ihre Zeitwertkonten handelt es sich demnach um steuerpflichtigen Arbeitslohn.
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